
Inhalt:
Diese Frage begleitet Erzieher*innen, Kindertagespflegekräfte und Lehrkräfte durch das
Berufsleben. Immer wieder geraten wir in Situationen, die uns zweifeln lassen:

Darf ein Kinder in der Einrichtung allein auf einen Baum klettern?
Ein vierjähriges Kind wird von ihrem zehnjährigen Bruder abgeholt - ist das überhaupt
erlaubt?
Muss ich ein schlagendes, tretendes und beißendes Kind festhalten?

 In diesem Seminar wird aufgezeigt, was in Bezug auf Aufsicht und Haftung in unseren
Kompetenzbereich fällt. 

Wie wird das pädagogische Personal aufsichtspflichtig?
Wann beginnt die Aufsichtspflicht, wann endet sie?
Rechtliche Folgen einer Aufsichtspflichtverletzung

Die Teilnehmer/innen erfahren, wann die Aufsichtspflicht grundsätzlich beginnt und endet,
welchen Umfang und welches Ziel sie hat und welche Anforderungen die Rechtsprechung
an die Erfüllung der Aufsicht stellt.

Referent: Dipl. Päd. Thomas Rupf
Dozent an der Christian-Albrecht-Universität Kiel, Familienhilfe und praktische
Erziehungshilfe im Jugendamt Bad Segeberg, Kinderpsychiatrische Praxis in
Grevesmühlen, Verhaltenstraining für Kinder & Erziehungsberatung in der Mutter&Kind
Klinik in Grömitz. Arbeitsschwerpunkte: Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, pädagogisch-
therapeutisches Gesprächsverhalten, Humor in der Erziehung.

Zielgruppe:
Erzieher*innen, Lehrkräfte, Tagespflegepersonen sowie Fachkräfte aus der Jugendarbeit
und weiteren pädagogischen Bereichen

Preis / Teilnehmer:
67,00 € 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Maßnahme ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit
Nach dieser Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnehmerbescheinigung über 4 Stunden (ÜE)

Wir führen unsere Webinare mit der Plattform Zoom-Webinar durch.
Weitere Informationen zum Zugang, Ablauf und Organisation erhalten Sie nach Ihrer
Anmeldung.

Darf ich das überhaupt?
Aufsichtsplicht in der Kita, Kindertagespflege

und Schule

Interaktives Webinar 
04.03.2026 von 09:00 – ca. 12:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Sie! 


